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VERTRAGSENTWURF DER AUF DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG IN BADEN VER¬

SAMMELTEN EIDG. ORTE BEZUEGLICH IHRER NEUTRALITAETSGA-
RANTIEN [ FUER DIE FREIGRAFSCHAFT BURGUND, DEN BREISGAU
UND DIE WALDSTAEDTE]

EA VI 1 , 916 Zeile 32 - 917 Zeile 1

[Die Tagsatzungsgesandten der eidg . Orte haben eine Erklärung
ausarbeiten lassen , welche durch jeden Ort bestätigt und besie¬
gelt werden soll , um anschliessend den Gesandten der betroffenen
Mächte [ d . h . von Frankreich , Melchior de Harod de Senevas , Mar¬
quis de Saint - Romain,  des Rom. Reiches , u . a . Leonhard
P a p p u s und von Mailand/Spanien , Alfonso II C a s a t i]
überreicht zu werden . Diese lautete folgendermassen : ] ^
"Wir Urkunden hiemit , dass , nach demme die tanggesuchte und allerseits Jm-

portierliche Neutralitet den 3 uns Vererbeinigeten undt verpündteten hochen

Cronen , als Römischer Kayser [L e o p o 1 d I . J undt Königlich Französischer

[Ludwig  XIV . ] undt Hispanischer Mayestet [Kart  II . ] Jhren verlangen¬

den Zweck Erreicht , sye aber von uns , als den Mediatoren dises werkhs zue

besserer steiffhaltung desse ein undt andererseits eine Garantie undt Miteis¬

versicherung vertangendt , haben wir von attseitigem interesse undt ruhe wegen

uns zue solcher undt benambtlichen diser Versicherung erklärt undt Erklären

uns hiemit in Crafft dises , dass , da uff den unverhofften fahl ein old ander

diser hochen parteyen die vermelte Neutralitet in Jhren timiten , terminis undt

begriffen atterieren undt würkhtich Übersechen undt dero gwalthätig zue wi-

derhandlen wurde , wir dem zue wider diser Heutratitet angegriffnen theil

freywiltige Werbung von gesambten Eydtgen . Standt bis in 10 ' 000 Man zue Defen-

sion der angegriffenen in diser Neutratitet einverleibten Provinz gestatten

. . . , iedoch in des begerenden Theits Kosten undt uff biltichmässige Capitula-

tion u?idt hingegen dem Uebertretter diser Neutratitet unsertwegen gentzlich

hilf floss volchs undt Pässen halber , undt auch die anderwertige unsere in

solcher übertretteriden Cron diensten habende Völkher keineswegs sich wider

solche angegriffne Provinz bei höchster Straff undt Ungnadt der Oberkeiten

gebrauchen zue lassen . Jedoch alles in disem heiteren Verstandt , dass dise

Versicherung allein , auch mit wüssen undt willen der höchstgedachten 3 inter¬

essierten Parteyen zue besserer Manutention undt Observanz diser Neutralitets-
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tractaten gemeint seye undt beschechen solle , undt keinerseits den sonst ha-

benden Pündten , Erbeinu ?igen undt Verkormussen zue mehrerem oder wenigerem

vor - oder Nachtheil gemeint noch verstanden werde . Auch desswegen eine lobl.

Eydtgnosschafft keine ge fahr noch nachtheil 3 noch verwiss zue gewarten haben

solte noch möge 3 sonder dass wir selbige gegen allerseits Pundtsgenossen (us-

ser demme, was dise Versicherung der mehrgesagten Neutralitet berührt ) ge-

treüwlich undt uffrichtig nach dem Buechsteblichen Einhalt undt gesunden Ver-

standt zue observieren undt zue halten bedacht sein werden " .

1 ) s . EA VI 1 , 913 b ; vgl . auch Maag/Freigrafschaft Burgund 283f.

Kopie - AH 52 , 200 - 201 - Blatt 201 r  leer
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